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Verfassungsgerichtshof:

Nicht-binäre Personen ab 
sofort rechtlich anerkannt
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Verfassungsgerichtshof

Nicht-binäre Personen ab  
sofort rechtlich anerkannt     
 
Der Verfassungsgerichtshof hat gegenüber dem Verwaltungsgerichtshof und dem Innenminister ein 
Machtwort gesprochen. Auch nicht-binäre Personen haben Anspruch auf eine adäquate Bezeichnung 
ihres Geschlechts im Personenstandsregister und auf gänzliche Streichung des Geschlechtseintrags.

Ü In seinem historischen Erkennt­
nis vom 18. Dezember 2025 (E 1297/ 
2025) betont der Verfassungsgerichts­
hof das vom Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) seit Jahr­
zehnten judizierte Recht auf individuelle 
Geschlechtsidentität und unterstreicht, 
dass der Staat gehalten ist, die individu­
elle Entscheidung für oder gegen ein 
bestimmtes Geschlecht zu respektieren 
(Rz 19f). Dieses fundamentale Grund­
recht gilt auch für nicht-binäre Personen, 
die keine binäre Geschlechtszuordnung 
hinnehmen müssen (Rz 25) und jeden­
falls, wie alle transidenten und interge­
schlechtlichen Menschen, auch die 
Streichung ihres Geschlechtseintrags 
verlangen können (Rz 32, 34). 

Wie bereits in seinem Erkenntnis zu 
intergeschlechtlichen Menschen („Drit­
tes Geschlecht“) aus 2018 weist der Ver­
fassungsgerichtshof darauf hin, dass 
der Staat nicht verpflichtet ist, das 
Geschlecht von Menschen staatlich zu 
registrieren und er auf diese Registrier­
ung verzichten könnte  (Rz 27). Ent­
scheidet er sich für eine Registrierung 
so muss diese wahr sein und nicht auf 
das körperlich-biologische Geschlecht 
abstellen sondern auf die individuelle 
Geschlechtsidentität (Rz 31, 35). 

Verwaltungsgerichtshof wollte 
halbes Jahrhundert zurück

Der Verfassungsgerichtshof weist damit 
die Rechtsansicht des Verwaltungsge­

richtshofs zurück, die dieser in dessen 
Erkenntnis vom 5. Dezember 2024 (Ro 
2023/01/0008) zum Ausdruck gebracht 
hat. Die Bestimmung des rechtlichen 
Geschlechts ausschließlich nach dem 
biologisch-körperlichen Geschlecht, 
anstatt der individuellen Geschlechts­
identität, stellt als fremdbestimmte staat­
liche Geschlechtszuschreibung eine 
Menschenrechtsverletzung dar (Rz 19, 
25, 31, 37).  

Im vorliegenden Fall hat eine biolo­
gisch, körperlich eindeutig männliche 
Person mit nicht-binärer (also weder 
männlich noch weiblicher) Geschlechts­
identität, das vom Verfassungsgerichts­
hof 2018 zuerkannte Recht auf einen 
weder männlichen noch weiblichen 
Geschlechtseintrag geltend gemacht 
und die Streichung ihres Geschlechts­
eintrags beantragt (www.genderklage.
at). Das Verwaltungsgericht hat ihr – 
unter Berufung auf den Verfassungs­
gerichtshof – Recht gegeben. Dagegen 
hat der Wiener Bürgermeister Amts­
revision an den Verwaltungsgerichtshof 
erhoben, der überraschend das Rad der 
Geschichte wieder ein halbes Jahrun­
dert zurückdrehen und das rechtliche 
Geschlecht nur mehr nach dem kör­
perlich-biologischen Geschlecht 
bestimmen wollte.

Der Verfassungsgerichtshof hat 2018 
ausgesprochen, dass Menschen „(nur) 
jene Geschlechtszuschreibungen durch 
staatliche Regelung akzeptieren müs­

sen, die ihrer Geschlechtsidentität ent­
sprechen“ und „Art. 8 EMRK … insbe­
sondere Menschen mit alternativer 
Geschlechtsidentität vor einer fremd­
bestimmten Geschlechtszuweisung 
(schützt)“ und daher auch nicht männ­
lich oder weibliche Geschlechtsiden­
titäten als solche zu beurkunden oder 
der Geschlechtseintrag auf Antrag zu 
streichen ist (VfGH 15.06.2018, G 
77/2018 Rz 18, 42). Seither gibt es im 
Personenstandsregister und in 
Urkunden und Ausweisen, neben 
männlich und weiblich, eine dritte 
Geschlechtsoption.

Ernsthafte Geschlechtsidentität 
anzuerkennen

Obwohl der Verfassungsgerichtshof 
stets von Geschlechtsidentität sprach, 
haben die Innenminister Kickl, Neham­
mer und Karner in Erlässen diese vom 
Verfassungsgerichtshof gebotene dritte 
Geschlechtsoption auf körperlich inter­
geschlechtliche Menschen beschränkt, 
also auf Personen, die körperlich nicht 
eindeutig männlich oder weiblich sind. 
Sie gründeten diese Anordnung auf 
eine (für die damalige Entscheidung 
nicht relevante) Nebenbemerkung in 
einer Entscheidung des Verwaltungsge­
richtshofs aus 2018 (VwGH 14.12.2018, 
Ro 2018/01/0015 Rn 25). 

Dem hat der Verfassungsgerichtshof 
nun ein Ende bereitet und dabei auch 
klargestellt, dass nur eine „ernsthafte“ 
(!) Geschlechtsidentität rechtlich anzu­
erkennen ist und die Standesämter  
zur entsprechenden Prüfung auch fach­
liche Expertisen einholen dürfen (Rz 
35).  

„Heute ist ein großartiger Tag für die 
Menschenrechte“, sagt Dr. Helmut 
Graupner, Präsident des Rechts­komi­
tees LAMBDA (RKL) und Rechtsan­
walt in den genannten Verfahren des 
Verwaltungsgerichtshofs und des Ver­
fassungsgerichtshofs, „Unser Verfas­
sungsgerichtshof, der erste und älteste 
der Welt, hat sich wieder einmal als 
wahrer Hüter der Menschenrechte 
erwiesen“. 
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Oberlandesgericht Wien

RKL-Präsident Graupner darf 
Waltraud „kriminell“ nennen  
 
Das Oberlandesgericht hat die einstweilige Verfügung des Handelsgerichts 
Wien aufgehoben, einen wahren Tatsachenkern festgestellt und betont, 
dass das Recht Graupners auf kompromisslose Meinungsäußerung in 
Verteidigung der Rechte transidenter Personen überwiegt, auch zwecks 
Abschreckung allfälliger Nachahmer (OLG-Wien 03.02.2026, 2 R 4/26m).

 Ü Der Kläger „Waltraud“ informierte 
im Herbst 2025 in einem Videobeitrag auf 
krone.tv selbst proaktiv die Öffentlichkeit, 
dass er am Standesamt seinen Geschlechts­
eintrag im Personenstandsregister, und 
damit in zahlreichen Urkunden und Aus­
weisen, erfolgreich von „männlich“ in 
„weiblich“ und den ersten Vornamen in 
„Waltraud“ geändert hatte.

„Sie schreiben mir jetzt bitte das,  
das, das, das“

Zu seinen Motiven teilte er dabei unter 
anderem mit, dass er einen für ihn unbe­
rechtigten Strafantritt hatte, da „Kabeln 
gekriegt“ und sich gedacht habe „dann bin 
ich halt eine Frau und dann komme ich ins 
Frauengefängnis“. Nach Abweisung durch 
das Standesamt wegen eines rein männ­
lichen Erscheinungsbilds, sei er zu einem 
Psychiater gegangen und habe ihm gesagt 
„Na, Sie schreiben mir jetzt bitte das, das, 
das, das. Gut. Er sei „vielleicht 20 Minuten 
beim Psychiater“ gewesen und mit dem 
Gutachten habe die Änderung des Gesch­
lechtseintrags am Standesamt geklappt.

„zu fünf Frauen ein Mann kommt“

Des Weiteren sinnierte er über „das Bild ..., 
wenn jetzt da zu fünf Frauen in die Zelle 
ein Mann kommt“ und räumte ein, dass er 
die Änderung des Geschlechtseintrags 
„eigentlich“ nur bewirkt habe, um „die 
Justiz zu ärgern und ich bin jetzt eine Frau 
und sitze im Frauengefängnis“. Er bezeich­
nete sich (jeweils in männlicher Form) 
selbst als „Querulant“, „Nörgler“ und 
„echter Wiener“ mit dem „Hauptspaß“, für 
Wirbel zu sorgen. 

Diese breitest öffentlichen Bekundungen 
zogen eine heftige öffentliche Debatte 
nach sich, die auch darüber entbrannte, ob 
Änderungen des Geschlechtseintrags zu 
leicht möglich seien und die Gesetzeslage 
für transidente Menschen verschärft wer­
den müsse. Auch prominente Rufe nach 
Streichung öffentlicher Unterstützung für 
Beratungseinrichtungen, nicht nur für 
transidente sondern auch sogar für homo- 

und bisexuelle Menschen, wurden laut.  
In diesem Zusammenhang war RKL-
Präsident Graupner Studiogast im „Ö1-
Mittagsjournal“ und wurde dort, als 
Rechtsanwalt und langjähriger Aktivist für 
LBTI-Rechte, im Hinblick auf die 
öffentlichen Darlegungen Waltrauds 
gefragt, ob das für ihn so klinge, als ob 
alles rechtens gelaufen sei in diesem Fall.

„mit kriminellen Methoden 
erschlichen“ 

Graupner bewertete in dem Liveinterview 
die von Waltraud geschilderten Handlun­
gen samt Motiv als Anstiftung und Vorlage 
eines falschen Gutachtens im Verwaltungs­
verfahren, somit als Erschleichung der 
Änderung des Geschlechtseintrags mit kri­
minellen Methoden. Und er drückte seine 
Erwartung und Hoffnung aus, dass Walt­
raud nicht im Frauengefängnis landen wer­
de sondern vor dem Strafrichter. Graupner 
betonte, dass Waltraud ganz massiv den 
tatsächlich transidenten Personen schadet, 
die es wahrlich nicht leicht haben im 
Leben und denen jetzt nicht wieder als 
Folge dieses Falles neue Steine in den Weg 
gelegt werden sollten. Es sei wichtig, dass 
man solchen Missbrauch abstelle.

Waltraud klagte Graupner daraufhin, we­
gen Ehrverletzung und Verletzung der 
Unschuldsvermutung, auf Unterlassung der 
Aussagen, das Gutachten sei falsch, er habe 
ein falsches Beweismittel vorgelegt, den 
Psychiater angestiftet, eine Straftat 
begangen, er sei kriminell, habe sich den 
Geschlechtseintrag mit kriminellen Metho­
den erschlichen und werde auf Grund vor­
sätzlichen rechtswidrigen Verhaltens im 
Zusammenhang mit der Personenstands­
änderung vor dem Strafrichter landen.  Das 
Handelsgericht Wien hat Graupner all diese 
Äußerungen (und sinngleiche Äußerungen) 
mit einstweiliger Verfügung vom 2. Jänner 
2026 mit sofortiger Wirkung untersagt. 

Werturteil, keine Tatsachenbehauptung

In seinem Rekurs machte Graupner gel­
tend, dass er ein Werturteil über die von 
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Waltraud selbst öffentlich dargelegten 
Handlungen abgegeben hat und dies 
zur Verteidigung der Rechte trans­
identer Personen gerechtfertigt ist.

Das Oberlandesgericht Wien hat 
Graupner Recht gegeben, die einst­
weilige Verfügung aufgehoben und 
den Antrag Waltrauds, Graupner die 
genannten Äußerungen zu verbieten, 
abgewiesen (OLG Wien 03.02.2026,  
2 R 4/26m). Den Rechtszug an den 
Obersten Gerichtshof hat das OLG 
zugelassen.

Wahrer Tatsachenkern

Es bestätigt, dass die Äußerungen 
Graupners „allein als Werturteil über 
die klagsseitig selbst öffentlich ver­
breiteten Tatsachen zu qualifizieren“ 
sind. Dieses Werturteil, so das Ober­
landesgericht, beruht auf einem wah­
ren Tatsachenkern: „Diese klagssei­
tigen Offenbarungen in ihrer Gesamt­
heit, insbesondere diese für sich 
sprechende Motivlage sowie ein bloß 
20-minütiger Aufenthalt beim Gut­
achter samt Gutachtensinhalt gemäß 
eigener Ansage, bieten einen aus­

reichenden wahren Tatsachenkern 
für das – auch keineswegs exzessive – 
Werturteil des Herstellen-Lassens und 
Verwendens einer wahrheitswidrigen 
Lugurkunde im Sinne einer – auch als 
„kriminell“ zu bezeichnenden –
Straftat nach § 293 StGB.“

„Zerstreuung schon im Keim“

Dem Argument Graupners, „über das 
Erfordernis einer energischen Reak­
tion ohne jegliche Relativierung“ 
komme „ganz erhebliches Gewicht 
zu, berücksichtigt man das durch die 
klagsseitigen Offenbarungen in der 
Öffentlichkeit allenfalls entstehende 
Bild einfachster Missbrauchsmöglich­
keiten für sachfremde Zwecke und 
dessen Zerstreuung schon im Keim 
durch klares Aufzeigen der straf­
rechtlichen Implikationen“. Waltraud 
habe „die nunmehr kritisierten 
Umstände selbst an die Öffentlichkeit 
getragen“, sodass „auch zwecks 
Abschreckung allfälliger Nachahmer“ 
dem Interesse Graupners „auf (wenn 
auch vorverurteilende) kompromiss­
lose Meinungsäußerung der Vorzug 
zu geben ist. 


